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vorhabenbezogener Bebauungsplan

der Stadt Prenzlau"Am Strom"
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BAUKONZEPT

Verfahrensvermerke

1. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten

Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist

einwandfrei möglich.

                      Öffentlich bestellter Vermesser

........................., den ................... Siegel                                     ................................................

2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem Text

(Teil B) sowie die Begründung, haben in der Zeit vom .................... bis .................... während der Dienststunden in

den Amtsräumen der Stadt Prenzlau, nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist

mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder

zur Niederschrift vorgebracht  werden können, am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

         Der Bürgermeister

Stadt Prenzlau, den ............... Siegel                                            ..............................

3. Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am .................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

4. Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde

am .................... von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ....................

gebilligt.

         Der Bürgermeister

Stadt Prenzlau, den ............... Siegel                                            ..............................

5. Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem Text (Teil B), wird

hiermit ausgefertigt.

         Der Bürgermeister

Stadt Prenzlau, den ............... Siegel                                            ..............................

6. Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während

der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am

............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§

215 Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)

hingewiesen worden. Die Satzung ist am .............................. in Kraft getreten.

         Der Bürgermeister

Stadt Prenzlau, den ............... Siegel                                            ..............................

Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maß-stab 1:750 dargestellt und beläuft sich auf

eine Fläche von ca. 2,2 ha. Er erstreckt sich auf die Flurstücke 62, 63, 64 und 339 der Flur 25 innerhalb der

Gemarkung Prenzlau.

Hinweis

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11

BbgDSchG (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215) die Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die

Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem

Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie

zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Präambel

Aufgrund des § 10 Abs. 1 und § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.

September 2004 (BGBL. I. S 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)

wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom ..................... folgende Satzung über den

vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Am Strom" der Stadt Prenzlau, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und

dem Text (TEIL B) erlassen:

Rechtsgrundlagen

· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. S 3634)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.

September 2017 (BGBl. I S. 3434)

· Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches

Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13,

[Nr. 03, ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)]) zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016

(GVBl.l/16, [Nr.5])

· Hauptsatzung der Stadt Prenzlau in der aktuellen Fassung

SATZUNG DER STADT PRENZLAU ÜBER DEN  VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN  "AM STROM "

PLANZEICHNUNG - TEIL A

gilt gleichzeitig als Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12 Abs. 3 BauGB

Übersichtskarte

DTK 25  GeoBas is-DE/LGB (Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg) September 2017

Meter

60300

15

Planzeichenerklärung

I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

1. Art der baulichen Nutzung              § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Urbanes Gebiet                § 6a BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung              § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

     II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

     III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß zwingend

OK 28.00 max. Höhe baulicher Anlagen in Meter über NHN im

amtl. Höhenbezugssystem DHHN 92

vorh. Höhen in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN 92 als 

unterer Höhenbezugspunkt

Baugrenzen               § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

3. Verkehrsflächen                        § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 private Straßenverkehrsflächen

Ein- und Ausfahrt

4. Grünflächen                                     § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

 private Grünflächen

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses                      § 9 Abs. 1 Nr. 16 u. Abs. 6 BauGB

 Wasserfläche für den Rückhalt von Regenwasser

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft                 § 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB

 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft                       § 9 Abs. 20 BauGB

Bezug zur textlichen Festsetzung 1.2

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                                   § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

II. Darstellung ohne Normcharakter

 Bemaßung in Meter

Kataster

Parzellierungsvorschlag

Bezug zur textlichen Festsetzung 1.1.4

Nutzungsschablone

MU

10.00

34

A / B

1000 m²

TEXT - TEIL B

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung      § 9 Abs. 1 BauGB

1.1.1 Das urbane Gebiet (MU) dient dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und

sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Der

Anteil von 70 % der Geschossfläche für die Wohnnutzung darf nicht unterschritten werden.

Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und

Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe,

Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke. Ausnahmen im Sinne von § 6a Abs. 3 BauNVO sowie produzierende oder

verkehrsintensive Gewerbebetriebe sind unzulässig.

1.1.2 Die Grundflächenzahl ist für das Urbane Gebiet MU gemäß § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,6

begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht

überschritten werden.

1.1.3 Die festgesetzten Nutzungen sind nur insoweit zulässig, soweit sie durch den

Durchführungsvertrag gedeckt sind (§ 9 Abs. 2 und § 12 Abs. 3a BauGB).

1.1.4 Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören, soll

vorrangig auf den mit "G" gekennzeichneten Parzellen im Westen des Geltungsbereiches erfolgen.

1.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft    §  9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.2.1 Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft ist als dichter Gehölzriegel heimischer Baum- und Straucharten zu erhalten und zu

entwickeln.

1.2.2 Die mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft ist als lockerer Gehölzbestand zu erhalten.

Plangrundlage

Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüro A. Knorke, ÖbVI - H. Schmidt

Dipl.Verm.Ing. GbR , 17291 Prenzlau vom 25.07.2017.

Geltungsbereich

Vorhabennummer: 30372

MU II

OK 28.00
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